
Allgemeine Bedingungen für die Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung (AHB-Tier-Z) 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 
Der Versicherer gewährt dem Ver-
sicherungsnehmer (Züchter) in seiner Eigen-
schaft als Halter und Hüter von Tieren ohne 
gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zweck 
Versicherungsschutz für den Fall, dass er we-
gen eines nach Antragstellung und während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Schadenereignisses, das einen Personen-, 
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermö-
gensschaden zur Folge hatte, aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen wird. 

§ 2 Versicherte Gefahren und Kosten 
1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im 

vereinbarten Umfang auf die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers als Privatper-
son aus den Gefahren des täglichen Lebens 
als Halter und Hüter von in der Versicherungs-
urkunde genannten Tieren. 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im 
vereinbarten Umfang ebenso auf die gesetzli-
che Haftpflicht aus den Gefahren des täglichen 
Lebens des durch den Tierhalter beauftragten 
Hüters von in der Versicherungsurkunde ge-
nannten Tieren. 

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
im vereinbarten Umfang ebenso auf die 
gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren 
des täglichen Lebens als Halter und Hüter 
der Welpen der in der Versicherungsur-
kunde genannten Muttertiere bis zu einem 
Zeitraum von 3 Monaten nach der Geburt. 

§ 3 Nicht versicherte Gefahren und Kosten 
Der Versicherer ersetzt keine Kosten für: 

1. Haftpflichtansprüche, soweit sie über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinaus-
gehen, insbesondere wenn sie durch Aus-
übung der Jagd begründet sind. 

2. Ansprüche auf andere an die Stelle der Erfül-
lung tretende Ersatzleistungen, z.B. Gehalt, 
Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte 
Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
im Falle der Dienstbehinderung, Fürsorgean-
sprüche sowie Ansprüche aus Tumultschaden-
gesetzen. 

3. Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen, die 
dem Versicherer nicht innerhalb von 1 Monat 
nach Eintritt in Textform durch den Versiche-
rungsnehmer gemeldet worden sind.  
Schadenfälle sind diejenigen Ereignisse, die 
Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
nach sich ziehen könnten, auch wenn noch 
keine Schadenersatzforderungen erhoben 
worden sind. 

4. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzu-
führen sind, dass der Versicherungsnehmer be-
sonders Gefahr drohende Umstände, deren 
Beseitigung der Versicherer billigerweise ver-
langen konnte und verlangt hatte, nicht inner-
halb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein 
Umstand, welcher zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne Weiteres als besonders Gefahr 
drohend. 

5. Haftpflichtansprüche aus Flurschäden. 

6. Haftpflichtansprüche aus Schäden durch 
gewollten und ungewollten Deckakt. 

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen, die der Ver-
sicherungsnehmer gemietet, gepachtet, gelie-
hen oder durch verbotene Eigenmacht er-
langt hat oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind oder die durch 
eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sa-
chen entstanden sind. 

8. Versicherungsansprüche aller Personen, auf 
deren vorsätzliches Verhalten der Schaden zu-
rückzuführen ist. 

9. Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen von 
Verwandten und Lebenspartnern des Versi-
cherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

10. Haftpflichtansprüche mitversicherter Perso-
nen gegen den Versicherungsnehmer. 

11. Strafen und Bußgelder. 
 
 
 
 

§ 4 Beginn und Ende von Vertrag und Haftung 
1. Vertrag und Haftung beginnen mit dem im 

Versicherungsschein jeweils genannten Datum, 
wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zur Fällig-
keit zahlt. 

2. Vertrag und Haftung enden mit dem verein-
barten Zeitpunkt. Versicherungsverträge von 
mindestens einjähriger Dauer verlängern sich 
von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht spätestens ei-
nen Monat vor Ablauf durch eine Partei in Text-
form gekündigt werden. 

3. Nach einem Schadenfall haben sowohl der 
Versicherungsnehmer als auch der Versicherer 
das Recht, den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats zu kündigen. Die Frist beginnt mit dem 
Abschluss der Verhandlungen über die Ent-
schädigung. 

4. Bei Kündigung durch den Versicherer wegen 
Zahlungsverzug zahlt der Versicherungsnehmer 
eine Geschäftsgebühr von 25% der Jahresprä-
mie an den Versicherer. 

§ 5 Versicherungsort 
Der Versicherungsschutz gilt in der Bun-
desrepublik Deutschland. Während eines vo-
rübergehenden Aufenthaltes bis zu zwei Mo-
naten besteht auch ohne besondere Vereinba-
rung weltweit Versicherungsschutz. 

§ 6 Versicherungsbeitrag 

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Jahres-
prämie (Beitrag) am Ersten des auf die An-
tragstellung folgenden Monats zu zahlen; Fol-
geprämien am Ersten des Monats, in dem ein 
neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen 
nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie 
oder der ersten Rate der ersten Prämie ergeben 
sich aus § 37 VVG; im Übrigen gilt § 38 VVG. 

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausste-
hende Raten als gestundet. Sie werden sofort  
fällig, wenn der Versicherungsnehmer in Ver-
zug  gerät. 

3. Der Versicherer kann bei der Gestaltung der 
Verträge Selbstbeteiligungen und Schaden- 

 

 

 

 

 

 

staffelungen vorsehen. Besondere Vereinbarungen 
können für einzelne Tiere oder Gruppen von 
Tieren getroffen werden. 

§ 7 Anpassung des Beitrages 

1. Der Versicherer kann die Prämie mit Wirkung 
ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
ändern. Bei Erhöhung der Prämie darf diese 
den zum Zeitpunkt der Erhöhung für Neuver-
träge mit gleichen Tarifmerkmalen und glei-
chem Deckungsumfang geltenden Prämiensatz 
nicht übersteigen. 

2. Die Beitragsanpassung wird dem Versiche 
rungsnehmer schriftlich mitgeteilt. 

3. Bei der Beitragserhöhung können Gruppen von 
Versicherungsnehmern oder Tieren, bei denen 
gemeinsame Merkmale gegeben sind, teil-
weise oder gänzlich ausgenommen werden. 

§ 8 Form der Erklärungen des Versiche-
rungsnehmers 

Sämtliche Anzeigen und Erklärungen des 
Versicherungsnehmers bedürfen der Text-
form und sind an den Versicherer zu richten. 

§ 9 Rechtsgrundlagen, Verjährung, Ge-
richtsstand 

1. Soweit nicht in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen Abweichendes bestimmt 
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Mündliche Vereinbarungen sind ungültig. 

2. Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung ist nach Anmel-
dung eines Anspruchs bis zum Zugang der Ent-
scheidung des Versicherers in Textform ge-
hemmt. 

3. Klagen gegen den Versicherer sind am Gericht 
seines Sitzes, gegen den Versicherungsneh-
mer an dessen Wohnsitz zu erheben. Für Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist auch das Ge-
richt am Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
zuständig. 

4. Es gilt deutsches Recht. 
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Produktinformationsblatt Haftpflicht 
 

AGILA Haftpflichtschutz (§§ 1,2 AHB-Tier-Z): 

Der Versicherungsnehmer erhält als Privatperson in seiner 

Eigenschaft als Halter und Hüter von Tieren Versicherungs-

schutz gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Tierhalter-

Haftpflicht-Versicherung (AHB-Tier-Z), wenn er wegen eines 

nach Antragstellung durch ein versichertes Tier bzw. einen Welpen 

eines versicherten Muttertieres bis zum 3. Lebensmonat verursach-

ten Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-

schadens aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 

privatrechtlichen Inhalts durch einen Dritten auf Schadenersatz in 

Anspruch genommen wird. Kampfhunde sind nicht Gegens-

tand dieser Haftpflichtversicherung und in diesem Tarif nicht 

versicherbar.  

• 5.000.000 EUR Deckungssumme für alle Sach- und Perso-

nenschäden 

• 500.000 EUR Versicherungssumme für Vermögensschäden 

Günstige Beiträge 

99,90 Euro jährlich  

Die jeweils 2. bis 4. Stammhunde sind beitragsfrei mitversichert. 

Für jeden weiteren Stammhund beträgt der jährliche Beitrag 

zusätzlich 33,00 Euro. 

Beitragsfälligkeit (§ 6 AHB-Tier-Z) 

Die für das jeweilige Vertragsjahr als Versicherungsperiode be-

messene erste Prämie ist am 1. des auf die Antragstellung 

folgenden Monats, Folgeprämien am 1. des Monats, in dem 

ein neues Versicherungsjahr beginnt, zu zahlen. Der Beitrag 

enthält die jeweilige gesetzliche Versicherungsteuer. Bei Ände-

rung des gesetzlichen Versicherungsteuersatzes ändern sich 

gleichzeitig mit Inkrafttreten die Beiträge. Sofern eine Einzugs-

ermächtigung vorliegt, wird der Beitrag im Lastschriftverfahren 

automatisch zur Fälligkeit von Ihrem im Antrag angegebenen 

Konto abgebucht. Im Lastschriftverfahren gilt die Beitragszahlung 

als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 

werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 

widersprechen. 

 

 

Vertragsbeginn (§ 4 AHB-Tier-Z): 

Vertragsbeginn: Für Anträge bis zum 15. des Monats beginnt 

der Vertrag am 1. des zum Zeitpunkt der Antragstellung laufen-

den Monats; für Anträge nach dem 15. des Monats am 1. des 

auf die Antragstellung folgenden Monats. 

Versicherungsschutz: Ab Vertragsbeginn 

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt 

der Versicherungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie den Beitrag zahlen. Der Versicherungsschutz 

beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn 

Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten haben. 

Laufzeit (§ 4 AHB-Tier-Z): 

Der jeweilige Vertrag ist mit einer Festlaufzeit von 12 Monaten 

geschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach jeweils um 

weitere 12 Monate, wenn er nicht 1 Monat vor Ablauf des 

Versicherungsjahres durch eine Partei in Textform gekündigt wird. 

Bei Kündigung durch AGILA wegen Zahlungsverzug ist eine 

Geschäftsgebühr von 25% der Jahresprämie durch den Versiche-

rungsnehmer zu zahlen. 

Ausschlüsse (§ 3 AHB-Tier-Z) 

Risikoausschlüsse sind § 3 AHB-Tier zu entnehmen; insbesondere 

besteht kein Versicherungsschutz für 

• Über die gesetzliche Haftpflicht hinausgehende Schäden. 

• Schäden, die auf besonders Gefahr drohende Umstände oder 

Vorsatz zurückzuführen sind 

• Flurschäden und Schäden durch gewollten oder ungewollten 

Deckakt 

• Schäden an gemieteten, gepachteten oder geliehenen Sa-

chen 

• Schäden, die nicht innerhalb 1 Monats in Textform gemel-

det worden sind 

 

 

 

 

• Ansprüche mitversicherter Personen und in häuslicher Gemein-

schaft lebender Angehöriger 

• Strafen und Bußgelder 

Wünschen Sie weitere Informationen? 

Für Fragen steht Ihnen unser AGILA-Team gern unter der Telefon-

Nummer 0511-3032-345 zur Verfügung. 

Mit etwaigen Beschwerden können Sie sich auch an den  

Ombudsmann für Versicherungen, Postfach 080632, 10006 Berlin,  

oder an die   

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Sektor Versiche-

rungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, wenden.  

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 

unberührt. 

AGILA 

AGILA Haustierversicherung AG 

Postfach 365 | 30003 Hannover 

Breite Straße 6–8 | 30159 Hannover 

Tel: 0511 3032-345 

Fax: 0511 3032-200 

E-Mail: info@agila.de | www.agila.de 

Vorstand: 

Thomas Schröder, Patrick Döring 

Aufsichtsrat: 

Hartmut Haastert (Vorsitzender) 

Amtsgericht Hannover HR B 54594 
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